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Regeste
Art. 28 und 29 IVG: Würdigung medizinischer Unterlagen. Berechnung des Invaliditätsgrades für verschiedene Zeitabschnitte. Teilweise Gutheissung der Beschwerde. Zusprechen einer befristeten ganzen Invalidenrente (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 26. April 2019, IV 2016/275).
Erwägungen
E. 1
Zwischen den Parteien umstritten und nachfolgend zu prüfen ist der Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Invalidenrente.
E. 2
2.1  Anspruch auf eine Rente haben gemäss Art. 28 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) Versicherte, die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wiederherstellen, erhalten oder verbessern können (lit. a), während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig gewesen sind (lit. b) und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid sind (lit. c). Als Invalidität gilt laut Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG). Für die Bestimmung des Invaliditätsgrads wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (Art. 16 ATSG). Nach Art. 28 Abs. 2 IVG besteht Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, wenn die versicherte Person mindestens zu 70 %, auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie mindestens zu 60 % invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % besteht ein Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % ein Anspruch auf eine Viertelsrente. 2.2  Um den Invaliditätsgrad bemessen zu können, ist die Verwaltung - und im Beschwerdefall das Gericht - auf Unterlagen angewiesen, die ärztliche und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfügung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin ist es dabei, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsfähig ist (BGE 125 V 261 E. 4; BGE 115 V 134 E. 2). Im Weiteren sind die ärztlichen Aussagen eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen einer Person noch zugemutet werden können (BGE 115 V 134 E. 2). Für das gesamte Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Danach haben die urteilenden Instanzen die Beweise frei, d.h. ohne Bindung an förmliche Beweisregeln sowie umfassend und pflichtgemäss zu würdigen und alle Beweismittel unabhängig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen und danach zu entscheiden, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des streitigen Rechtsanspruchs gestatten. Hinsichtlich des Beweiswerts eines Arztberichts ist entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten bzw. der Anamnese abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der Fachperson begründet sind (zum Ganzen BGE 125 V 352 E. 3a mit Hinweisen).
E. 3
Die Beschwerdegegnerin stützt sich für die Ablehnung des Rentenanspruchs in erster Linie auf das MGSG-Gutachten vom 20. Januar 2016 (vgl. act. G 1.2 und 4). Demgegenüber spricht die Beschwerdeführerin diesem Gutachten aus mehreren Gründen den Beweiswert ab (vgl. act. G 1 und 12).
E. 3.1
3.1.1  Zunächst kritisiert die Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin eine nicht gerechtfertigte Neubeurteilung des Sachverhalts vorgenommen habe. Denn trotz des Vorliegens eines beweiskräftigen orthopädischen Gutachtens habe sie eine weitere orthopädische Expertise in Auftrag gegeben und die Arbeitsfähigkeit somit ohne Notwendigkeit erneut abklären lassen. Die Beschwerdegegnerin handle nicht rechtmässig, wenn sie die Arbeitsfähigkeit einer versicherten Person ohne Anlass wiederholt abklären lasse bis ein Gutachten vorliege, das eine weitgehende Arbeitsfähigkeit attestiere (act. G 1 S. 7 f.). Soweit ersichtlich, äussert sich die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort zu diesem Vorwurf nicht (vgl. act. G 4). 3.1.2  Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin den Sachverhalt nicht ohne Notwendigkeit erneut abklären lassen. Vielmehr ist sie aufgrund eines neu thematisierten Knieleidens (vgl. insbesondere IV-act. 140 und 154) und einer Neubeurteilung durch den RAD (vgl. IV-act. 163 S. 2) nachvollziehbar zum Schluss gelangt, dass weitere Abklärungen notwendig sind. Dass die Beschwerdegegnerin sich dabei nicht auf eine Abklärung hinsichtlich des Knies der Beschwerdeführerin beschränkt hat, sondern deren Gesundheitszustand umfassender abgeklärt hat, ist nicht zu beanstanden, zumal sich auch hinsichtlich der anderen Leiden der Beschwerdeführerin kein einheitliches Bild gezeigt hat (vgl. insbesondere IV-act. 148 S. 2, 151 S. 1 ff., 152 S. 1 ff., 154 S. 1 f., 155 S. 1, 161 S. 1 ff, 162 S. 1 ff. und 163 S. 2). Auch können zwischen Beschwerden Wechselwirkungen bestehen, sodass eine Neubeurteilung der gesamten Situation bei hinzugekommenen Beschwerden durchaus sinnvoll sein kann. Überdies ist in der MEDAS-Beurteilung vom 10. Dezember 2013 festgehalten gewesen, dass eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit über 60 % möglich sein könnte (vgl. IV-act. 103 S. 30 f.). Insofern hat sich auch aus zeitlicher Perspektive eine Neubeurteilung der Gesamtsituation aufgedrängt. Schliesslich hat die Beschwerdeführerin auch nicht protestiert, als die Beschwerdegegnerin ihr eine polydisziplinäre Begutachtung in Aussicht gestellt hat (vgl. IV-act. 180 ff.). Vor diesem Hintergrund ist es keineswegs zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin die polydisziplinäre Abklärung bei der MGSG GmbH in Auftrag gegeben hat. Die Rüge der Beschwerdeführerin erst nach Kenntnis des Ergebnisses des neuen Gutachtens ist ohnehin verspätet.
E. 3.2
3.2.1  Dem orthopädischen Teilgutachten spricht die Beschwerdeführerin schon deshalb den Beweiswert ab, weil die im Gutachten enthaltene EFL nicht durch den beauftragten Gutachter selber vorgenommen worden sei. Zudem beschränke sich die Evaluierung der EFL darauf, ihr unter Hinweis auf ein selbstlimitierendes Verhalten eine volle Arbeitsfähigkeit zu unterstellen. Es sei widersprüchlich, dass zahlreiche Tests der EFL unter Hinweis auf Selbstlimitierung als nicht verwertbar erklärt worden seien, andererseits eine 100%ige Arbeitsfähigkeit attestiert worden sei. Die tatsächlich bestehenden Defizite im Bereich des Rückens und der Knie seien im Rahmen der EFL völlig ausser Acht gelassen worden. Die Beurteilung durch den Orthopäden erweise sich sodann als unvollständig. In dem im Gutachten enthaltenen Aktenauszug seien nicht alle relevanten Berichte erwähnt, die Funktionseinschränkungen seien im Gutachten nicht ausgeführt worden und die festgestellten Einschränkungen seien unberücksichtigt geblieben. Auch lasse das Gutachten eine Auseinandersetzung mit abweichenden Stellungnahmen vermissen. Insbesondere begründe der orthopädische Gutachter nicht, weshalb das MEDAS-Gutachten vom 10. Dezember 2013 zu einer unterschiedlichen Arbeitsfähigkeitsschätzung gekommen sei. Auch seien die geklagten Beschwerden im Rahmen der Einschätzung der Arbeitsfähigkeit unberücksichtigt geblieben. Überdies habe der orthopädische Gutachter Äusserungen gemacht, die nichts mit der medizinischen Begutachtung zu tun hätten, womit der Gutachter seine Aufgabe verkenne. Beispielsweise habe er vorgeschlagen, den Fall abzuschliessen (act. G 1 S. 8 ff.). 3.2.2  Demgegenüber erachtet die Beschwerdegegnerin das orthopädische Gutachten als beweiskräftig. Sie ist der Ansicht, dass es nicht zu beanstanden sei, dass der orthopädische Gutachter die EFL bei einer qualifizierten Fachperson in Auftrag gegeben habe. Die Kritik an der EFL schlage ebenfalls fehl, da die Zumutbarkeit der Arbeitsleistung aufgrund der Selbstlimitierung der Beschwerdeführerin medizinisch-theoretisch habe beurteilt werden müssen. Auch eine fehlende Auseinandersetzung mit der Beurteilung des orthopädischen Vorgutachtens sei nicht als schwerwiegender Mangel des MGSG-Gutachtens zu qualifizieren, zumal die Beurteilung des Vorgutachters nicht zu überzeugen vermöge. Die im Vorgutachten enthaltene Begründung der Arbeitsfähigkeit stelle keinen Nachweis für einen relevanten, organisch objektivierbaren Gesundheitsschaden dar (act. G 4 S. 4 ff.). 3.2.3  Dass der orthopädische Gutachter für die Beurteilung des Gesundheitszustandes der Beschwerdeführerin bei einer dafür spezialisierten Institution eine Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit in Auftrag gegeben hat, ist vorliegend nicht zu beanstanden, zumal er seine Arbeitsfähigkeitsschätzung letztlich ohnehin vorwiegend auf seine eigenen Untersuchungen gestützt hat. Denn er hat die im Rahmen der EFL durchgeführten Leistungstests infolge erheblicher Symptomausweitung und Selbstlimitierung seitens der Beschwerdeführerin nur als teilweise verwertbar erachtet, weshalb die Beurteilung der Zumutbarkeit der Arbeitsleistungen im Wesentlichen auf medizinisch-theoretischen Überlegungen beruht (vgl. IV-act. 192 S. 21). Angesichts dessen, dass der orthopädische Gutachter die Arbeitsfähigkeit vorwiegend medizinisch-theoretisch beurteilt hat, ist es entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin keineswegs unverständlich, dass trotz Unverwertbarkeit gewisser im Rahmen der EFL durchgeführter Tests die Arbeitsfähigkeit in einer adaptierten Tätigkeit auf 100 % geschätzt worden ist. Auch kann der Kritik der Beschwerdeführerin, dass die Funktionseinschränkungen nicht dargelegt und berücksichtigt worden seien, nicht gefolgt werden. Der orthopädische Gutachter hat sich mit den radiologischen Befunden und deren Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit hinreichend auseinandergesetzt (vgl. insbesondere IV-act. 192 S. 21 f.). Auch ist die orthopädische Beurteilung unter Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin angegebenen Beschwerden erfolgt. Die Beschwerdeführerin ist einlässlich zu ihrem aktuellen Leiden und zur Krankheitsentwicklung befragt worden (vgl. IV-act. 192 S. 4). Schliesslich hat sich der orthopädische Gutachter auch eingehend zum MEDAS-Gutachten geäussert und aufgezeigt, warum dieses aus seiner Sicht qualitativ ungenügend ist (IV-act. 192 S. 22). Das orthopädische Teilgutachten wirkt gesamthaft betrachtet schlüssig und nachvollziehbar.
E. 3.3
3.3.1  Dem psychiatrischen Teilgutachten misst die Beschwerdeführerin keine Beweiskraft zu, da dieses nicht auf eigenen Untersuchungen beruhe. Einer retrospektiven Beurteilung könne unter Umständen Beweiswert zukommen, wenn sie sich mit echtzeitlichen Einschätzungen hinreichend auseinandersetze. Eine solche Auseinandersetzung mit echtzeitlichen Befunden unterlasse der psychiatrische Gutachter, weshalb auf die bereits bestehenden psychiatrischen Einschätzungen abzustellen sei. Überdies seien die unterschiedlichen Beurteilungen der Arbeitsfähigkeit in der angestammten und in einer adaptierten Tätigkeit nicht nachvollziehbar bzw. nicht ausreichend begründet. Deshalb dränge es sich auf, die attestierte Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit auch auf eine adaptierte Tätigkeit zu übertagen (act. G 1 S. 10 f.). 3.3.2  Die Beschwerdegegnerin erachtet die psychiatrische Expertise als schlüssig und nachvollziehbar. Aus rechtlichen Überlegungen teilt sie jedoch die gutachterliche Schätzung der Arbeitsfähigkeit nicht. Sie stellt sich auf den Standpunkt, dass leichte bis mittelgradige depressive Störungen, rezidivierender oder episodischer Natur, gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung einzig dann als invalidisierende Krankheiten in Betracht fielen, wenn sie erwiesenermassen therapieresistent seien. Eine Therapieresistenz sei vorliegend nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt, weshalb für den gesamten Zeitraum keine invalidenversicherungsrechtlich relevante Einschränkung der Arbeitsfähigkeit ausgewiesen sei (act. G 4 S. 8 f.). 3.3.3  Vorab ist anzumerken, dass die von der Beschwerdegegnerin angeführte Rechtsprechung hinsichtlich der invalidenversicherungsrechtlichen Bedeutung von leichten bis mittelschweren depressiven Erkrankungen vom Bundesgericht in BGE 143 V 409 aufgegeben worden ist. Das Bundesgericht hat in diesem Urteil darauf hingewiesen, dass die Frage, ob bei Erkrankungen aus dem depressiven Formenkreis eine invalidenversicherungsrechtliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit resultiere, ebenso wenig wie bei somatoformen Störungen allein mit Bezug auf das Kriterium der Behandelbarkeit beantwortet werden könne (vgl. BGE 143 V 414 E. 4.4). Vielmehr sei auch bei leichten bis mittelschweren depressiven Störungen wie bei jeder geltend gemachten gesundheitsbedingten Erwerbsunfähigkeit im Einzelfall danach zu fragen, ob und wie sich die Krankheit invaliditätsbedingt auswirke. Auch Leiden aus dem depressiven Formenkreis seien grundsätzlich einem strukturierten Beweisverfahren nach BGE 141 V 281 zu unterziehen (vgl. BGE 143 V 416 E. 4.5.2). Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin schliesst ein vorhandenes Verbesserungspotential in der medizinischen Behandlung somit nicht aus, dass ein relevanter Gesundheitsschaden vorliegen kann. Demnach ist zu prüfen, ob die psychiatrische Arbeitsfähigkeitsschätzung unter Berücksichtigung der gesamten Aktenlage und der gesamten Situation der Beschwerdeführerin schlüssig erscheint, sodass darauf abgestellt werden kann. 3.3.4  Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin beruht das psychiatrische Teilgutachten auf einer einlässlichen persönlichen Befragung und Untersuchung. So hat der psychiatrische Gutachter die Beschwerdeführerin beispielsweise zu ihrem aktuellen Leiden, ihrer Krankengeschichte, ihrer Biographie, ihrem schulischen und beruflichen Werdegang, ihrem Tagesablauf, ihrer Freizeit und ihren Einschränkungen befragt (vgl. IV-act. 192 S. 31 ff.). Dass der psychiatrische Gutachter die gesundheitliche Situation nicht nur ab dem Gutachtenszeitpunkt, sondern auch retrospektiv beurteilt hat, spricht seiner Begutachtung den Beweiswert nicht ab. Er legt in seinem Gutachten den Verlauf der verschiedenen Krankheitsphasen mit den entsprechenden Diagnosen und deren Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebensumstände der Beschwerdeführerin nachvollziehbar und schlüssig dar (vgl. IV-act. 192 S. 38 ff.). Auch hat er seine Arbeitsfähigkeitsschätzung in Kenntnis der Vorakten abgegeben (vgl. IV-act. 192 S. 26 ff.). Im Übrigen lässt die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde offen, welche psychiatrische Arbeitsfähigkeitsschätzung sie für einschlägig erachtet (vgl. act. G 1). Entgegen ihrer Auffassung sind auch die im Gutachten enthaltenen unterschiedlichen Arbeitsfähigkeitsschätzungen für die angestammte und eine adaptierte Tätigkeit durchaus nachvollziehbar, da der Gutachter sich unter einer adaptierten Tätigkeit eine Arbeit ohne erhöhte emotionale Belastung, ohne erhöhten Zeitdruck, ohne erforderliche geistige Flexibilität, ohne vermehrte Kundenkontakte und ohne überdurchschnittliche Dauerbelastung vorstellt (vgl. IV-act. 192 S. 45). Auf die im MGSG-Gutachten enthaltene psychiatrische Arbeitsfähigkeitsschätzung kann somit abgestellt werden. 3.4  Kritikpunkte hinsichtlich des neurologischen oder allgemeininternistischen Teilgutachtens gehen aus der Beschwerdeschrift nicht deutlich hervor (vgl. act. G 1). Diese Teilgutachten wirken auch schlüssig und nachvollziehbar. Die von der Beschwerdeführerin geäusserten Einwände hinsichtlich der Konsensbeurteilung (vgl. act. G 1 S. 12) sind ebenfalls nicht stichhaltig, namentlich geht aus dem Gutachten sehr wohl hervor, an welchem Datum und unter welcher Beteiligung die Konsensbeurteilung stattgefunden hat (vgl. IV-act. 192 S. 2). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auf die Arbeitsfähigkeitsschätzung des schlüssig und nachvollziehbar erscheinenden MGSG-Gutachtens vom 20. Januar 2016 abgestellt werden kann. Gestützt auf die gutachterliche Einschätzung ist somit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass bei der Beschwerdeführerin für adaptierte Tätigkeiten von November 2011 bis Januar 2012 eine Arbeitsfähigkeit von 70 %, von Februar bis August 2012 eine Arbeitsfähigkeit von 0 %, von September 2012 bis Dezember 2013 eine Arbeitsfähigkeit von 70 %, von Januar bis Dezember 2014 eine Arbeitsfähigkeit von 80 %, von Januar bis Juni 2015 eine Arbeitsfähigkeit von 100 % und seit Juli 2015 von 90 % bestanden hat (vgl. IV-act. 192 S. 73).
E. 4
4.1  Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, ihr könne die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit nicht zugemutet werden, da sie aus medizinischer Hinsicht mehrfach eingeschränkt sei, lange vom Arbeitsmarkt abwesend gewesen sei und über keinerlei berufliche Ausbildung verfüge (act. G 1 S. 13). Demgegenüber ist die Beschwerdegegnerin der Ansicht, dass von einer verwertbaren Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit auszugehen sei (act. G 4 S. 9). 4.2  Für die Invaliditätsbemessung ist nicht massgeblich, ob eine invalide Person unter den konkreten Arbeitsmarktverhältnissen vermittelt werden kann, sondern einzig, ob sie die ihr verbliebene Arbeitskraft noch wirtschaftlich nutzen könnte, wenn ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften bestünde (ausgeglichener Arbeitsmarkt, Art. 16 ATSG). An der Massgeblichkeit des theoretisch ausgeglichenen Arbeitsmarktes vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass es für die versicherte Person im Einzelfall schwierig oder gar unmöglich ist, im tatsächlichen Arbeitsmarkt eine entsprechende Stelle zu finden. Der ausgeglichene Arbeitsmarkt umfasst auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei welchen mit einem sozialen Entgegenkommen seitens des Arbeitgebers gerechnet werden kann. Eine Unverwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit ist hingegen in denjenigen Fällen anzunehmen, in denen die zumutbare Tätigkeit nur in so eingeschränkter Form möglich ist, dass sie der ausgeglichene Arbeitsmarkt praktisch nicht kennt oder sie nur unter nicht realistischem Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers möglich wäre und das Finden einer entsprechenden Stelle daher von vornherein als ausgeschlossen erscheint (Urteil des Bundesgerichts vom 28. November 2014, 9C_485/2014, E. 2 und 3.3.1 mit Hinweisen). Unter Berücksichtigung dieser Arbeitsmarktdefinition ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführerin auch mit ihren gesundheitlichen Einschränkungen noch Betätigungsmöglichkeiten offenstehen. Zu denken ist beispielsweise an einfachere Verpackungs- oder Materialbewirtschaftungstätigkeiten. Ihre vorübergehende Abwesenheit vom Arbeitsmarkt schliesst eine Arbeitsaufnahme nicht aus. Die fehlende berufliche Ausbildung ist bei der Festlegung des Invalideneinkommens zu berücksichtigen, steht der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit jedoch ebenfalls nicht entgegen. Es ist davon auszugehen, dass der oben beschriebene allgemeine ausgeglichene Arbeitsmarkt auch eine Vielzahl an Hilfsarbeiterstellen bereithält, für welche keine spezifische Ausbildung erforderlich ist.
E. 5
Ausgehend von der gutachterlichen Arbeitsfähigkeitsschätzung bleiben die erwerblichen Auswirkungen der Leistungsbeeinträchtigung zu prüfen. Dabei ist der Invaliditätsgrad anhand eines Einkommensvergleichs zu bestimmen (vgl. E. 2). 5.1  Massgebend für den Einkommensvergleich sind grundsätzlich die Verhältnisse im Zeitpunkt des Beginns des Rentenanspruchs (vgl. BGE 129 V 222). Die Anmeldung der Beschwerdeführerin ist bei der IV-Stelle am 17. August 2011 eingegangen (vgl. IV-act. 7 S. 1). Der früheste Beginn eines allfälligen Rentenanspruchs im Sinne von Art. 29 Abs. 1 und 3 IVG wäre somit der 1. Februar 2012. Das Wartejahr gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG ist zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht verstrichen gewesen, da der Beginn der Arbeitsunfähigkeit in der angestammten Tätigkeit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf den 6. April 2011 zu legen ist (vgl. IV-act. 103 S. 30; vgl. auch 16 S. 3). Unter Berücksichtigung des Wartejahres fällt der frühestmögliche Rentenbeginn somit auf den 1. April 2012 (vgl. Art. 28 Abs. 1 lit. b i.V.m. 29 Abs. 3 IVG). Für den Einkommensvergleich massgebend ist somit das Jahr 2012. 5.2  Für das Valideneinkommen ist entscheidend, was die versicherte Person aufgrund ihrer beruflichen Fähigkeiten und ihrer persönlichen Umstände nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit im massgebenden Zeitpunkt des allfälligen Rentenbeginns verdient hätte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (Art. 16 ATSG; BGE 135 V 59 E. 3.1 und 139 V 30 E. 3.3.2, je mit Hinweisen). Ausgehend von den Gehaltsangaben der ehemaligen Arbeitgeberin für die Tätigkeit der Beschwerdeführerin als Küchenhilfe im Jahr 2010 (vgl. IV-act. 16 S. 9) ergibt sich hochindexiert auf das Jahr 2012 ein Valideneinkommen von Fr. 51'107.05 (Fr. 50'116.-- / 2579 x 2630; vgl. Bundesamt für Statistik, Tabelle T 39, Entwicklung der Nominallöhne, der Konsumentenpreise und der Reallöhne, 1976-2016). 5.3  Zur Ermittlung des Invalideneinkommens kann auf die Tabelle TA 1 der vom Bundesamt für Statistik periodisch herausgegebenen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2012 abgestellt werden. Mangels erfolgreicher Umschulung ist von einem Gehalt im Kompetenzniveau 1 auszugehen. Für die im Kompetenzniveau 1 beschäftigten Frauen ergibt sich unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41.7 Stunden ein Jahreslohn von Fr. 51'441.-- bezogen auf ein 100 % Pensum (vgl. Anhang 2 der IVG-Gesetzesausgabe der Informationsstelle AHV/IV, Ausgabe 2019). 5.4  Eine Parallelisierung der Einkommen, wie sie die Beschwerdeführerin fordert (vgl. act. G 1 S. 12), ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich nur in dem Umfang vorzunehmen, in welchem das Valideneinkommen gegenüber dem branchenüblichen Durchschnittseinkommen eine prozentuale Abweichung von 5 % übersteigt (vgl. BGE 135 V 303 f. E. 6.1.2 f. mit Hinweis auf 134 V 322). Vorliegend kann das branchenübliche Durchschnittseinkommen für die vor Eintritt der Gesundheitsschädigung ausgeübte Tätigkeit als Hilfsköchin mit dem oben berechneten Invalideneinkommen von Fr. 51'441.-- für ein Pensum von 100 % gleichgesetzt werden (vgl. E. 5.3). Denn es ist davon auszugehen, dass die in der LSE berücksichtigen Hilfsarbeitertätigkeiten auch Hilfstätigkeiten in der Küche miteinschliessen. Mangels prozentualer Abweichung um mehr als 5 % zwischen dem Valideneinkommen und dem branchenüblichen Durchschnittseinkommen für Hilfsarbeitertätigkeiten ist keine Parallelisierung der Einkommen vorzunehmen. 5.5  Ausgehend von dem für ein Pensum von 100 % festgelegten Invalidenlohn in der Höhe von Fr. 51'441.-- gilt es nun die Invalideneinkommen der Beschwerdeführerin für die unterschiedlichen Zeitabschnitte entsprechend den unterschiedlichen Arbeitsfähigkeitsgraden zu berechnen. Mit anderen Worten ist das für ein Pensum von 100 % bestimmte Invalideneinkommen den unterschiedlichen Arbeitsfähigkeitsgraden entsprechend zu kürzen. Somit ergibt sich für den Zeitraum von Februar bis August 2012 bei einem Arbeitsfähigkeitsgrad von 0 % ein Invalideneinkommen von Fr. 0.--, für den Zeitraum von September 2012 bis Dezember 2013 bei einem Arbeitsfähigkeitsgrad von 70 % ein Invalideneinkommen von gerundet Fr. 36'009.--, von Januar bis Dezember 2014 bei einem Arbeitsfähigkeitsgrad von 80 % ein Invalideneinkommen von gerundet Fr. 41'153.--, für den Zeitraum Januar bis Juni 2015 bei einem Arbeitsfähigkeitsgrad von 100 % ein Invalideneinkommen von rund Fr. 51'441.-- und für die Zeit ab Juli 2015 bei einem Arbeitsfähigkeitsgrad von 90 % ein Invalideneinkommen von gerundet Fr. 46'297.--. Bei einer Gegenüberstellung von Valideneinkommen und Invalideneinkommen ergibt sich für den Zeitraum von Februar bis August 2012 ein IV-Grad von 100 % und somit ein Anspruch auf eine befristete ganze Rente, wobei ein solcher erst nach Ablauf des Wartejahres, sprich ab dem 1. April 2012 besteht (vgl. E. 5.1). Für diejenigen Zeiträume, in welchen eine 30%ige Arbeitsunfähigkeit bestanden hat, ergibt sich bei einer Gegenüberstellung der Vergleichseinkommen selbst bei Gewährung eines 10%igen Tabellenlohnabzugs (90% von Fr. 36'009.-- = Invalideneinkommen von Fr. 32'408.10) lediglich eine Erwerbseinbusse von Fr. 18'698.95 (Fr. 51'107.05 minus Fr. 32'408.10) und ein IV-Grad von gerundet 37 % (18'698.95 x 100 / 51'107.05), weshalb nach Ablauf von drei Monaten im Sinne von Art. 88a Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) kein Anspruch auf eine Invalidenrente mehr gegeben ist. Gründe, die einen höheren Tabellenlohnabzug rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. In den übrigen Zeiträumen, in welchen eine über 70%ige Arbeitsfähigkeit bestanden hat, ist somit ebenfalls kein rentenbegründender Invaliditätsgrad gegeben.
E. 6
6.1  Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde teilweise gutzuheissen ist und die Beschwerdeführerin für die Dauer vom 1. April 2012 bis 30. November 2012 einen Anspruch auf eine ganze Rente hat. Die Sache ist zur Festsetzung und Ausrichtung der geschuldeten Leistungen an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. 6.2  Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1bis IVG). Eine Gerichtsgebühr von Fr. 600.-- erscheint als angemessen. Die Beschwerdeführerin hat gemessen am Antrag um Zusprache einer unbefristeten ganzen Rente nur in untergeordnetem Ausmass obsiegt. Ihr sind daher ermessensweise 2/3 der Kosten, d.h. Fr. 400.--, aufzuerlegen. Den Restbetrag von Fr. 200.-- hat die Beschwerdegegnerin zu bezahlen, und der Beschwerdeführerin ist in diesem Umfang der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten. 6.3  Da die Beschwerdeführerin teilweise obsiegt, hat sie einen reduzierten Anspruch auf eine Parteientschädigung. Diese ist vom Gericht ermessensweise festzusetzen, wobei insbesondere der Bedeutung der Streitsache und dem Aufwand Rechnung zu tragen ist. Unter Berücksichtigung vergleichbarer Fälle und entsprechend dem Ausmass des Obsiegens rechtfertigt sich vorliegend eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 1'200.--. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin somit mit Fr. 1‘200.-- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschädigen. Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP 1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird die angefochtene Verfügung vom 21. Juni 2016 insofern abgeändert, als der Beschwerdeführerin rückwirkend eine ganze Invalidenrente für die Zeit vom 1. April 2012 bis 30. November 2012 zugesprochen wird. Die Sache wird zur Festsetzung und Ausrichtung der geschuldeten Leistungen an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 600.-- hat die Beschwerdegegnerin im Umfang von Fr. 200.-- und die Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 400.-- zu bezahlen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 600.-- wird der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 400.-- daran angerechnet und im Umfang von Fr. 200.-- zurückerstattet. 3. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.-- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
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